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E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

AS - Fz - In

zu Punkt ... der 806. Sitzung des Bundesrates am 26. November 2004

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
- Antrag der Freien Hansestadt Bremen -

A

1. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem Bundesrat, den
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 1 des Grundgesetzes mit folgender Maß-
gabe beim Deutschen Bundestag einzubringen:

Zum Vorblatt

Im Vorblatt ist dem Abschnitt "A. Problem" folgender Satz anzufügen:

"In der mit Wirkung zum 1. Januar 2005 durch das Zuwanderungsgesetz vom
30. Juli 2004 geänderten Fassung werden aufgrund von § 2 AsylbLG diese
Leistungen entsprechend dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nach 36 Mona-
ten gewährt, wenn Leistungsberechtigte die Dauer des Aufenthalts nicht
rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben."

Begründung (nur für das Plenum):

Die Problembeschreibung im Vorblatt wird an die Änderungen durch Artikel 8
des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) angepasst.



Empfehlungen, 367/1/04 - 2 -

B

2. Der federführende Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik und

der Finanzausschuss

empfehlen dem Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 1 des
Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag einzubringen.

C

3. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik empfiehlt dem Bundesrat ferner,

Frau Senatorin Karin Röpke

(Bremen)

gemäß § 33 der Geschäftsordnung des Bundesrates zur Beauftragten des Bun-
desrates für die Beratung des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag und sei-
nen Ausschüssen zu bestellen.


